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· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

Umsatzsteuer-Compliance: Finanzverwaltung zu ver- 
späteter ZM-Abgabe und Beteiligung an Hinterziehung

Die hier dargestellte Sichtweise der Finanzverwaltung, 
bis zu welchem Zeitpunkt eine korrekte Zusammen-
fassende Meldung (ZM) abgegeben werden darf und 
die umfassenden Äußerungen zur Versagung des Vor-
steuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligung 
an einer Steuerhinterziehung, verdeutlichen einmal 
mehr die Wichtigkeit eines wirksamen (Tax) Compliance 
Management Systems. Denn bei nicht Beachtung der 
gesetzlichen Regelungen drohen Bußgelder oder sogar 
die Versagung der Steuerfreiheit oder des Vorsteuer-
abzugs.

Folgen einer verspäteten ZM-Abgabe 
Eine grenzüberschreitende Lieferung innerhalb der EU 
(innergemeinschaftliche Lieferung) ist grundsätzlich 
umsatzsteuerfrei. Dies gilt jedoch ab 2020 nicht, wenn 
der Unternehmer seiner Pflicht zur Abgabe der ZM nicht 
nachgekommen ist oder soweit er diese im Hinblick 
auf die jeweilige Lieferung unrichtig oder unvollständig 
abgegeben hat.

Nach § 18a Abs. 10 Umsatzsteuergesetz (UStG) ist eine 
fehlerhafte ZM innerhalb eines Monats zu berichtigen, 
wenn der Unternehmer nachträglich erkennt, dass die 
von ihm abgegebene ZM unrichtig oder unvollständig 
ist. Bisher versagte die Verwaltung die Steuerfreiheit 
final, wenn keine ZM abgegeben oder eine fehlerhaft 
abgegebene ZM nicht innerhalb der Monatsfrist korri-
giert wurde.

Nach der neuen Sichtweise der Finanzverwaltung gilt: 
Wird eine nicht fristgerecht abgegebene ZM erstmalig 
für den betreffenden Meldezeitraum richtig und voll-
ständig abgegeben, liegen in diesem Zeitpunkt erstmals 
die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung vor. Die 
erstmalige Abgabe und die Berichtigung einer fehler-
haften ZM innerhalb der Festsetzungsfrist entfalten für 
Zwecke der Steuerbefreiung Rückwirkung.

Beteiligung an einer Steuerhinterziehung 
Zum 1. Januar 2020 wurde § 25f UStG zur Versagung 
des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Be-
teiligung an einer Steuerhinterziehung neu eingeführt. 
Die Finanzverwaltung konkretisiert nun die Vorausset-
zungen.

Anhaltspunkte für eine Umsatzsteuerhinterziehung 
liegen nach Auffassung der Finanzverwaltung unter 
anderem dann vor, wenn  

• der Unternehmer durch einen Dritten gebeten wird, 
sich an Umsätzen zu beteiligen, bei denen der Dritte 
die Rahmenbedingungen für das Umsatzgeschäft 
vorgibt (z. B. Vermittlung von Beteiligten, Vorgabe 
von Einkaufs-/Verkaufspreisen, Zahlungsmodalitäten 
oder Liefer- bzw. Leistungswegen);

• dem Unternehmer Waren bzw. Leistungen angebo-
ten werden, deren Preis unter dem Marktpreis liegt;

• die Ansprechpartner in den Unternehmen oder die 
Ansprechpartner die Unternehmen häufig wechseln.

 
Grundsätzlich wird einem Unternehmer Vertrauens-
schutz gewährt, wenn er alle Maßnahmen getroffen hat, 
die von ihm verlangt werden können, um sicherzustel-
len, dass seine Umsätze nicht in eine Schädigung des 
Umsatzsteueraufkommens einbezogen sind. Sind für 
den Unternehmer jedoch Anhaltspunkte für Unregel-
mäßigkeiten erkennbar, muss er geeignete Maßnahmen 
ergreifen (z. B. Auskünfte einholen) und dies dokumen-
tieren. 

In unserer Veranstaltung „Wende – zu sehen in der Um-
satzsteuer!“ am 25. Oktober 2022 (RWT vor Ort) und am 
10. November 2022 (Webinar) werden wir die oben ge-
nannten Neuerungen nochmal in einen Gesamtkontext 
einbetten und Sie auf weitere Tax-Compliance-Themen 
innerhalb des Bereichs der Umsatzsteuer hinweisen.

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/umsatzsteuer-compliance-finanzverwaltung-zu-verspaeteter-zm-abgabe-und-beteiligung-an-hinterziehung.html
https://www.rwt-gruppe.de/veranstaltungen/detail/wende-zu-sehen-in-der-umsatzsteuer-reutlingen.html
https://www.rwt-gruppe.de/veranstaltungen/detail/wende-zu-sehen-in-der-umsatzsteuer-webinar.html
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Update Grundsteuer

Seit dem 1. Juli 2022 und nach  
derzeitigem Stand noch bis  
31. Oktober 2022 sind die Feststel-
lungserklärungen zur Bewertung 
des Grundbesitzes im Rahmen der 
Grundsteuerreform bei den zu-
ständigen Finanzbehörden einzu-
reichen. Allerdings läuft der Prozess 
bis jetzt eher schleppend.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Ampel-Koalition  
schnürt ein drittes  
Entlastungspaket

Wegen steigender Energie- und 
Nahrungsmittelpreise hat die  
Ampel-Koalition im September 
2022 ein drittes Entlastungspaket 
geschnürt. Insbesondere steuer-
liche und sozialversicherungsrecht-
liche Aspekte werden vorgestellt.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Beabsichtigte  
Neuerungen durch das 
Jahressteuergesetz 2022

Durch das Jahressteuergesetz 2022 
sollen zahlreiche Anpassungen 
und Neuerungen insbesondere im 
Einkommensteuerrecht erfolgen. 
Der vorliegende Entwurf stellt ein 
frühes Stadium im Gesetzgebungs-
verfahren dar, sodass mit weiteren 
Änderungen zu rechnen ist. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/update-grundsteuer.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/ampel-koalition-schnuert-ein-drittes-entlastungspaket.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/beabsichtigte-neuerungen-durch-das-jahressteuergesetz-2022.html


5

Arbeitsrecht: Aktuelle Urteile zur Arbeitszeiterfassung und 
zur Verjährung von Urlaubsansprüchen

BAG-Urteil: Arbeitszeiterfassung ist Pflicht 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 13. September 
2022 in einem Urteil (1 ABR 22/21) klargestellt, dass 
Arbeitgeber in Deutschland grundsätzlich verpflichtetet 
sind systematisch die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu 
erfassen. Bereits im Mai 2019 hatte der Europäische 
Gerichtshof (EUGH) anlässlich eines Verfahrens in 
Spanien entschieden, dass die EU-Arbeitszeitrichtlinie 
Arbeitgeber verpflichte ein objektives, verlässliches und 
zugängliches System einzurichten, mit dem die von 
einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit 
gemessen werden kann. Nun legt das BAG die deut-
schen Gesetze zu Arbeitsschutz unionskonform aus und 
sieht die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung von §3 Abs. 2 
Nr. 1 ArbSchG. 

Während die Bundesregierung derzeit noch an der 
Umsetzung der EuGH-Vorgaben von 2019 in deutsches 
Recht arbeitet, hat das BAG Fakten geschaffen.

EuGH-Urteil: Regelmäßig auch keine Verjährung von 
Urlaubsansprüchen 
Mit drei Entscheidungen vom 22. September 2022 hat 
der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Urlaub-
ansprüche nicht nur nicht verfallen, sondern in gewissen 
Konstellationen auch nicht verjähren, solange die Arbeit-
nehmer nicht rechtzeitig durch den Arbeitgeber darauf 
hingewiesen wurden. Damit macht das Gericht auch 
eine der letzten Hoffnungen für Arbeitgeber zunichte, 
die sich mit Abgeltungsverlangen für über längere Zeit-
räume kumulierte Urlaubsansprüche auseinandergesetzt 
sahen. In den meisten Fällen dürfte damit auch der Ab-
lauf der regelmäßigen Verjährungsfrist für zivilrechtliche 
Ansprüche (§199 BGB) die Ansprüche der Arbeitnehmer 
nicht zu Fall bringen.

Mehr zu den Urteilen lesen Sie in der ausführlichen  
Online-Version des Artikels.

· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

DS-GVO: 31. Dezember 2022: Die Umstellungsfrist für alle 
abgeschlossenen Standardvertragsklauseln läuft

Übertragen Sie personenbezogene Daten in Drittstaa-
ten, z. B., indem Sie Dienste von US-Dienstleistern wie 
Office 365, die AWS-Cloud, Mailchimp oder Videokon-
ferenzsysteme wie Zoom oder MS Teams nutzen oder 
personenbezogene Daten an Konzernunternehmen mit 
Sitz in einem Drittstaat übertragen?

Dann sind Sie bei Neuabschluss bereits seit dem  
27. September 2021 und bei bereits bestehenden Ver-
trägen ab dem 1. Januar 2023 verpflichtet, die neuen 
Standardvertragsklauseln der EU-Kommission zu 
verwenden. Bereits in der August-Ausgabe 2021 unseres 
Newsletters hatten wir hierüber informiert.

Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder in Höhe von  
4 % des weltweit erzielten Jahreskonzernumsatzes oder 

bis zu 20 Mio. Euro. Die Aufsichtsbehörden haben eine 
zeitnahe Überprüfung der Umsetzung dieser Pflichten 
angekündigt.

Doch mit dem Abschluss der neuen Standardver-
tragsklauseln ist es nicht getan: Darüber hinaus ist die 
Vornahme einer Risikoabschätzung erforderlich, das 
heißt in einem ersten Schritt ist das jeweils im Drittstaat 
anwendbare Recht zu prüfen und zu beurteilen, ob das 
dort geltende Schutzniveau angemessen ist. Sofern die 
Risikoanalyse ergibt, dass im Drittstaat kein angemesse-
nes Datenschutzniveau besteht, sind in einem zweiten 
Schritt zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies 
stellt vor allem mittelständische Unternehmen vor nicht 
unerhebliche Hürden. 

· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/arbeitsrecht-aktuelle-urteile-zur-arbeitszeiterfassung-und-zur-verjaehrung-von-urlaubsanspruechen.html
https://www.rwt-gruppe.de/rwtkompakt/ausgabe-august-2021/neue-standardvertragsklauseln-datentransfers-in-drittstaaten-1.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/ds-gvo-31-dezember-2022-die-umstellungsfrist-fuer-alle-abgeschlossenen-standardvertragsklauseln-laeuft.html
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Gewerbliche Abfärbung bei 
Beteiligungseinkünften:  
Streit um eine Bagatellgrenze

Das Finanzgericht Münster hat sich dem 
Bundesfinanzhof angeschlossen und 
eine Bagatellgrenze bei Abfärbung von 
gewerblichen Beteiligungseinkünften 
abgelehnt. Dennoch wurde die Revision 
wegen eines bereits anhängigen Verfah-
rens zugelassen und auch eingelegt.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Vorsteuer: So ist das  
Zuordnungswahlrecht bei  
gemischt genutzten  
Gegenständen auszuüben!

Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unter-
nehmerisch genutzten Gegenständen  
(z. B. Photovoltaikanlagen) erfordert eine 
zeitnahe Zuordnung zum Unterneh-
mensvermögen. Der Bundesfinanzhof 
hat nun entschieden, dass für die Doku-
mentation der Zuordnung nicht immer 
eine fristgebundene Mitteilung an das 
Finanzamt erforderlich ist.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Schuldzinsen: Ermittlung der 
Überentnahmen bei Einnah-
men-Überschussrechnern

Schuldzinsen sind nach § 4 Abs. 4a  
Einkommensteuergesetz nicht abziehbar, 
wenn Überentnahmen getätigt worden 
sind. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/gewerbliche-abfaerbung-bei-beteiligungseinkuenften-streit-um-eine-bagatellgrenze.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/vorsteuer-so-ist-das-zuordnungswahlrecht-bei-gemischt-genutzten-gegenstaenden-auszuueben.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/schuldzinsen-ermittlung-der-ueberentnahmen-bei-einnahmen-ueberschussrechnern.html
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Ganzheitliche Beratung seit 75 Jahren  
– RWT für die Zukunft gewappnet 

Der Wunsch vieler Unternehmen in Reutlingen nach 
einem Wirtschaftsprüfer vor Ort war der Anlass für das 
Entstehen der RWT (Reutlinger Wirtschaftstreuhand) im 
Jahr 1947. In den 75 Jahren seit der Gründung hat sich 
viel getan. Mehr zur Historie der RWT finden Sie im 
Artikel in der Januar-Ausgabe von RWTkompakt.

Im Pressegespräch anlässlich des Firmenjubiläums be-
tont Geschäftsführer Dr. Philipp Neumann die regionale 
Verwurzelung bei internationaler Ausrichtung. „In der 
Region zuhause, in 
der Welt daheim: 
Das verbindet uns 
mit der mittelstän-
dischen Wirtschaft 
der Region“, so der 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Für 
internationale Aufgaben gehört die RWT zum weltweiten 
Netzwerk Crowe Global.

„Mit den Mitteln von 1947  
wären die Themen von heute 

nicht zu bewältigen.“

Die aktuellen Krisen führen zu neuen Herausforderun-
gen und Belastungen, die kaum zu stemmen sind“, sagt 
RWT-Geschäftsführer Siegbert Dierberger. Außerdem 
nehme die Komplexität gerade im steuerlichen Bereich 
weiter zu – vor allem bei internationalen Angelegen-
heiten.

In den letzten Jahren hat die RWT viel in die Digitalisie-
rung und in die Gestaltung der Arbeitsplätze investiert. 
„Wir wollen den Mitarbeitern bestmögliche Arbeitsbe-
dingungen bieten, auch mobiles Arbeiten von praktisch 
überall aus“, betont Neumann. 

Viel Wert legt die RWT zudem auf kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildung. „Nur so können wir unsere 
Mandanten bestmöglich beraten.“ Neben regelmäßigen 

internen und externen Schulungen umfasst das RWT-
Fortbildungsprogramm auch die Förderung von Berufs-
examina etwa zum Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder 
Fachanwalt. Die Mitarbeiter erhalten einen finanziellen 
Zuschuss, Sonderurlaub und nehmen an internen Prü-
fungssimulationen teil. 

„Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der RWT sind top  

ausgebildet und werden  
fortlaufend weitergebildet.“

Regelmäßig absolvieren RWT-Mitarbeiter erfolgreich 
die sehr anspruchsvollen Prüfungen. Aktuell gibt es in 
der RWT 20 Auszubildende bzw. dual Studierende. Das 
Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern eine Vielzahl 
an Teilzeit-Modellen und flexible Gleitzeitregelung, um 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstüt-
zen. Weitere Angebote wie Business-Bike-Leasing oder 
Sportkurse sowie verschiedene Firmenevents runden das 
Bild des mitarbeiterfreundlichen Unternehmens ab. Die 
RWT wurde 2022 durch ihre Mitarbeiter in Umfragen 
positiv bewertet und mehrfach (FOCUS, JUVE, kununu) 
als „Top-Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

Neumann u. Dierberger mit der ersten Bilanz (von 1947)  

Wende – zu sehen in der  
Umsatzsteuer!

RWT vor Ort am 25. Oktober 2022,
Webinar am 10. November 2022

Mehr erfahren

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/jubilaeumsjahr-2022-75-jahre-rwt.html
https://www.rwt-gruppe.de/veranstaltungen/detail/wende-zu-sehen-in-der-umsatzsteuer-reutlingen.html
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